
PRESSEMITTEILUNG 

 

Höhere Friedhofsgebühren für Nicht-Gemeindemitglieder sind 

rechtmäßig 

 

Königswinter, 13.11.2023 – Religionsgemeinschaften mit dem Status einer 

Körperschaft öffentlichen Rechts können als Friedhofsträger eigene 

Gebührensatzungen erlassen und darin höhere Gebührensätze für Nicht-

Gemeindemitglieder festsetzen. Dies entschied das Hamburger Verwaltungsgericht mit 

Urteil vom 06.09.2023 (Az. 2 K 5101/22). Ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 

liege nicht vor, da Gemeindemitglieder bereits durch andere Zahlungen einen Beitrag 

zur Finanzierung der Gemeinde und ihres Friedhofs leisteten. 

 

Geklagt gegen den fälligen Gebührenbescheid in Höhe von 13.000 Euro hatte der Sohn 

eines Verstorbenen, der zwar jüdischen Glaubens, aber nicht Mitglied der betreffenden 

jüdischen Gemeinde als Trägerin des Friedhofs war. Wie das Gericht weiter ausführte, 

war der für Nicht-Gemeindemitglieder erhöhte Gebührensatz jedoch in der geltenden 

Satzung festgeschrieben und darüber hinaus im Vorfeld dem Kläger mündlich bekannt 

gemacht worden. Dieser hatte sich ursprünglich auch bereit erklärt, die anfallenden 

Kosten zu übernehmen. 

 

Aeternitas, die Verbraucherinitiative Bestattungskultur, weist darauf hin, dass sich das 

vorliegende Urteil nur auf die Situation in Hamburg und die dort geltenden Gesetze 

bezieht, inhaltlich jedoch auf andere Bundesländer übertragen werden kann. In allen 

Landesbestattungsgesetzen finden sich vergleichbare Regelungen, die 

Religionsgemeinschaften mit dem Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts die 

Trägerschaft von Friedhöfen und den Erlass eigener Gebührensatzungen ermöglichen. 

Dies betrifft in der Praxis insbesondere Friedhöfe in evangelischer oder katholischer 

Trägerschaft. 

 

 
Anzahl Zeichen (inklusive Leerzeichen): 1.670 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
 
Alexander Helbach, Aeternitas e.V. – Verbraucherinitiative Bestattungskultur 
Dollendorfer Straße 72, 53639 Königswinter 
Telefon: 0 22 44 / 92 53 85, Fax: 0 22 44 / 92 53 88 
E-Mail: alexander.helbach@aeternitas.de 
Internet: www.aeternitas.de 
Twitter: @Aeternitas_eV 
Facebook: www.facebook.com/VerbraucherinitiativeBestattungskultur 
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Texte und Bilder in digitaler Form erhalten Sie im Bereich „Presse“ unter 
www.aeternitas.de. Über ein Belegexemplar bei Abdruck würden wir uns freuen. 
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